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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen  
(Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006) 

 
Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg 

 
Mitteilung an die Anleger der folgenden kollektiven Kapitalanlagen nach luxemburgischem Recht  

UniEM Middle East & North Africa (ISIN LU0483176268) und  

UniEuroRenta Governments (ISIN LU0094926580) 

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft der oben 

genannten Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 am     

13. Mai 2013 beschlossen, diese Fonds im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 4 der 

Verwaltungsreglements in Liquidation zu setzen. Stichtag der obengenannten Liquidationen ist der       

28. Juni 2013. 

Die Verwaltungsgesellschaft sieht vor dem Hintergrund der Wahrung der Interessen der Anteilinhaber 

keine nachhaltige wirtschaftliche Basis, diese Fonds fortzuführen.  

Die Ausgabe von Anteilen der Fonds UniEM Middle East & North Africa und UniEuroRenta 

Governments wurde mit Wirkung zum Handelstag 17. Mai 2013 eingestellt. Die Rücknahme von 

Anteilen dieser Fonds ist bis zum Handelstag 21. Juni 2013 möglich, wobei die Liquidationskosten im 

Rücknahmepreis berücksichtigt werden.  

Der jeweilige Liquidationserlös wird den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen 

gutgeschrieben.  

 

Die Verkaufsprospekte nebst den Verwaltungs- und Sonderreglements, die wesentlichen 

Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anlegern kostenlos am Sitz des 

Vertreters und bei der Zahlstelle zur Verfügung. 
 

Zürich, im Mai 2013 

 

Im Namen der Fondsleitungsgesellschaft 

 

Vertreter: IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, Postfach, CH-8022 Zürich 

 
Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich 

 
 

  
 


